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TOP: Besetzung der Bewertungskommission zum Stadtwettbewerb "Unser Dorf hat 

Zukunft" 2022 
  
 Produktgruppe: 52.03 Stadt- und Dorferneuerung 
 
 
1. Beschlussvorschlag: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt, die Bewertungskommission zum Stadtwettbe-
werb „Unser Dorf hat Zukunft“ 2022 wie folgt zu besetzen: 
 

Leiter der Kommission: 
 
 

 

Konzeption und deren Umsetzung: 
 
 

 

Wirtschaftliche Entwicklung und Initiativen: 
 
 

 

Soziales und kulturelles Leben: 
 
 

 

Baugestaltung und Entwicklung: 
 
 

 

Grüngestaltung und Dorf in der Landschaft: 
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2. Sachverhalt und Begründung: 
 
Die Bewertungskommission zum Stadtwettbewerb 2020 wäre wie folgt besetzt worden: 
 
Leiter der Kommission: Herr Bürgermeister Bernhard Halbe  
 
Konzeption und deren  Herr Technischer Beigeordneter Andreas Dicke  
Umsetzung:    Vertreter: Herr Wilfried Welfens  
 
Wirtschaftliche Entwicklung  Frau Huberta Sasse  
und Initiativen:   Vertreterin: Frau Maike Ochsenfeld  
 
Soziales und kulturelles Leben: Herr Rudolf Ewers  
     Vertreterin: Frau Katja Lutter  
 
Baugestaltung und Entwicklung: Herr Michael Franke  
     Vertreter: Herr Heiner Beste  
 
Grüngestaltung und das Dorf  Herr Franz-Josef Hellermann  
in der Landschaft:   Vertreter: Herr Günter Schütte  
 
 
 
Die Meldung der teilnehmenden Dörfer sowie die Zusammensetzung der örtlichen Bewer-
tungskommission soll bis Ende Dezember 2021 an den Hochsauerlandkreis erfolgen. 
Die Dörfer werden voraussichtlich im Frühjahr durch die örtliche Bewertungskommission be-
reist, sodass die nach dem Vorentscheid teilnahmeberechtigten Dörfer am Kreiswettbewerb 
(Sieger auf Stadtebene) bis spätestens zum 15. April 2022 dem HSK übermittelt werden 
können. Im selben Jahr soll voraussichtlich der Kreiswettbewerb sowie der Landeswettbe-
werb stattfinden.  
 
Weitere Informationen befinden sich in den Vorlagen IX/1406 vom 05.11.2019 und IX/1438 
vom 08.01.2020.  
 
 


